
BUNDESMINISTERIUM FÜR FINANZEN 

GZ. 19 1010/2-11/13/96 (! r Cf· ) 

An den 
Präsidenten des Nationalrates 

Dr. Karl-Renner-Ring 3 
1010 WI E N 

Betr: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Familienlastenausgleichsgesetz 1967 geändert wird; 
Einleitung des Begutachtungsverfahrens 
zu ZI. 23 0102/4-11/3/96 

J5ISrJ- A2/tlb 

DVR: 0000078 
Himmelpfortgasse 4-8 
Postfach 2 

A-1015 Wien 
Telefax: 513 99 93 

Sachbearbeiter: 
MR Dr. Klissenbauer 
Telefon: 
51 433/1228 DW 

Das BMF beehrt sich in der Anlage seine Stellungnahme an das Bundesministerium für 

Jugend und Familie zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Familienlastenaus

gleichsgesetz 1967 geändert wird in 25 Ausfertigungen zu übermitteln. 

Für die Richtigkeit 
der Aus rtigung: 

6. März 1996 

Für den Bundesminister: 

Dr.Schultes 
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BUNDESMINISTERIUM FÜR FINANZEN 

GZ. 19 1010/2-11/13/96 

An das 
Bundesministerium für 
Jugend und Familie 

Franz-Josefs-Kai 51 
1010 W i e  n 

Betr: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Familienlastenausgleichsgesetz 1967 geändert wird; 
Einleitung des Begutachtungsverfahrens 
zu ZI. 23 0102/4-11/3/96 

DVR: 0000078 
Himmelpfortgasse 4-8 

Postfach 2 

A-1015 Wien 
Telefax: 51399 9 3  

Sachbearbeiter: 
MR Dr. Klissenbauer 
Telefon: 
51 433/1228 DW 

Zu dem mit Schreiben vom 26. Februar 1996 übermittelten Entwurf eines Bundesgesetzes, 

mit das Familienlastenausgleichsgesetz 1967 geändert werden soll, nimmt das BMF wie folgt 

Stellung: 

Zu Z. 2 und 5: Leistungsnachweis für Studien (§ 2 Abs. 1 lit.b dritter Satz und § 2 Abs. 1 lit.g 

bis i). 

Entsprechend den Vorgaben der Budget-Arbeitsgruppe zum Konsolidierungsprogramm des 

Bundes für das Jahr 1996 bis 1999 vom 5. Februar 1996 sind die Kriterien für den 

Leistungsnachweis weitgehend denjenigen des Studienförderungsgesetzes anzugleichen. 

Unter Bezugnahme auf die zwischenzeitlich stattgefundenen interministeriellen 

Verhandlungen zur konkreten Ausgestaltung dieser Anbindung an das StudFG sei darauf 

hingewiesen, daß zu deren entgültiger Ausformung noch abschließende 

Akkordierungsgespräche zu führen sein werden. Jedenfalls aber ist der Gesamtrahmen der 

Studiendauer mit der gesetzlich vorgesehenen Studiendauer pro Studienabschnitt plus je 

einem zusätzlichen Semester, insgesamt maximal zwei zusätzlichen Semestern zu limitieren. 

Für Studien, die drei Studienabschnitte umfassen, sind entsprechende Sonderregelen 

(allenfalls durch taxative Aufzählung) vorzusehen. 

Die Formulierung des § 2 Abs. 1 liti wird der Vorgabe, daß nur die einmalige Wiederholung 

eines Schuljahres für den Bezug der Familienbeihilfe unschädlich ist, nicht gerecht. Es wäre 

daher eine Präzisierung dieser Bestimmung dahingehend erforderlich, daß die jeweils in Be-

-- - -

-----, 
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tracht kommende Schuldauer je Schultyp nur um ein Schuljahr verlängert werden kann, 

wobei der Zeitraum ab Beendigung der Schulpflicht maßgeblich ist. Ein weiteres Repetieren 

hätte zum Verlust des Anspruches auf Familienbeihilfe zu führen und sollte auch nicht durch 

mehr als einen Wechsel zu einem anderen Schultyp saniert werden können. 

Zu Z. 38 (insbes. § 31a Abs 1 Z 2): 

Das BMF weist daraufhin, daß die hier neu hinzugekommenen Unterrichtsmittel in die gemäß 

Konsolidierungsvorgabe der o.e. Budget-Arbeitsgruppe vereinbarte Deckelung zwingend 

einzubeziehen sind. Jedenfalls ist darauf zu achten, daß diese neuen Unterrichtsmittel nicht 

zu einer unzulässigen und nicht beabsichtigten Ausweitung führen, insbes. ist 

sicherzustellen, daß hier keinesfalls vom BMUuK zu budgetierende Lehrmittel durch die 

EigenturT:tsübertragung an die Schüler zu Unterrichtsmitteln werden. 

Zu Z. 45 in Vbdg mit Z. 30 und 35: 

Einbeziehung der Schülerfreifahrten und Lehrlingsfreifahrten in die Verkehrs- und Tarif

verbünde (§ 39f, § 30f Abs 1 und § 30j). 

Eine derartige Maßnahme würde derzeit allein den Bund belasten, da die Partner in den 

Verkehrsverbünden (Länder und Gemeinden) bis dato konsequent eine Teilnahme an den 

Zusatzkosten ablehnen. 

Auch wenn diese Bestimmung vorerst nur eine Ermächtigung für den Bundesminister für 

Jugend und Familie zum Abschluß entsprechender Grund- und Finanzierungsverträgen dar

stellt, kann sie im Hinblick auf die möglichen gravierenden finanziellen Auswirkungen solcher 

Maßnahmen nur dann bzw. erst dann akzeptiert werden, wenn die Konditionen derartiger 

Verträge ausvehandelt sind, wobei ein zugunsten des Bundes geänderter Finanzierungs

schlüssei Voraussetzung sein muß. Es wird davon ausgegangen, daß für den Fall des Ab

schlusses derartiger Verträge rechtzeitig das Einvernehmen mit dem BMF hergestellt wird. 

Zu Z. 46 (§ 39g): 

Diese Regelung hat zu entfallen, weil die Modalitäten einer solchen Maßnahme noch nicht 

abschließend akkordiert worden waren. 

Zum Vorblatt 

Der Begriff "Kosten" auf S. 20 wäre durch den Begriff "finanzielle Auswirkungen" zu 

ersetzen. 

Bezüglich der Einsparung bei der Familienbeihilfe wird bei Schülern für 1997 mit einem 

Minderaufwand von rd. 22,2 Mio.S gerechnet. Ho. Erachtens müßte dieser Betrag wesentlich 
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höher sein, wenn man davon ausgeht, daß die Zahl der davon betroffenen Repetenten 

jährlich im Durchschnitt 6.000 bis 10.000 beträgt. 

Die Mehrkosten LH. von 514 Mio.S, die durch das Abschichtungsmodell bei der Geburten

beihilfe erwartet werden, scheinen nicht ganz nachvollziehbar, wenn man von einer durch

schnittlichen jährlichen Geburtenrate von 90.000 Kindern ausgeht, sowie davon, daß hier der 

Vorzieheffekt für den Geburtenjahrgang 1996, nämlich die aus dem Jahr 1997 vorgezogene 

Auszahlung der 2. Tranche der Geburtenbeihilfe zu schätzen ist. 

Weiters fehlt in der ggstl. Auflistung die durch die ebenfalls als Begleitgesetz zum 

Bundesfinanzgesetz 1996 vorbereitete KUG-Novelle induzierte Einsparung, die im Jahr 1998 

in Höhe von 2 Mrd S zu erwarten ist. 

b. März 1996 

Für den Bundesminister: 

Dr. Schultes 

Für die Richtigkeit 
der AUsfert:

G 

� 
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